
Biotop
7339-0211-002

Biotop
7339-0211-001

44
0

43
7,5

43
3,8

43
5

44
5

432,5

Goldbach

Ba
hn

lin
ie 

M
ün

ch
en

 - 
Re

ge
ns

bu
rg

1041

1083

1286

1243/1

1086/1

1038/1

1243

1269

1270

1248

1247/1

1265

1267

1272

1271

1280

1278

1277

1288

1289

1274

1291

1287

12921216
1079

1080

1082

1087

1085 1086

1290

1279

1275

1283
1283/2

1284

1240

1241

1285

1242

1282

1041/1

2025/1

1268

1256

1251

1247 1246

1257

1243
1243/1

1273

12
75

/1

1245 1281

1266

12581254
1249

1255

1276

123 m

125 m

133 m

3

5

128 m

175 m

3

10 m

10 m

SO
37,5 0,8

5368

Sondergebiet 
mit der Zweckbestimmung
"Asphaltmischanlage"

bestehender Kiesabbau
bzw. Betriebsflächen

bestehender Kiesabbau
bzw. Betriebsflächen

435

434

433

433

VERFAHRENSVERMERKE

Nach Abschluss des Planaufstellungsverfahrens
ausgefertigt. 

M 1 : 1.000

REGIERUNGSBEZIRK NIEDERBAYERN

PLANLICHE FESTSETZUNGEN

Planformat: 765 mm x 594 mm

LINKE + KERLING
STADTPLANER UND LANDSCHAFTSARCHITEKTEN  BDLA

Papiererstraße 16             84034 Landshut
Telefon 0871 / 273936             email: kerling-linke@t-online.de

1.
1.1
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Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB, §§ 1 - 11 BauNVO)

MARKT ERGOLDSBACH LANDKREIS LANDSHUT
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Nutzungsschablone15.1

PLANLICHE FESTSETZUNGEN                                           (FORTSETZUNG)

Bekanntmachung
Aufstellungsbeschluss                             ..........2023

VORENTWURF

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN NR. 72
SONDERGEBIET         "ASPHALTMISCHANLAGE KLÄHAM"

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN NR.  72  SONDERGEBIET "ASPHALTMISCHANLAGE KLÄHAM" MARKT ERGOLDSBACH                                              VORENTWURF

0.8

0.9

Denkmalschutz
   

Für Bodeneingriffe jeglicher Art im Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist eine denkmalrecht-
liche Erlaubnis gem. Art. 7.1 BayDSchG notwendig, die in einem eigenständigen Erlaubnisverfahr-
ren bei der zuständigen Unteren Denkmalschutzbehörde zu beantragen ist.
    

Art. 8 DSchG Auffinden von Bodendenkmälern
1) Wer Bodendenkmäler auffindet, ist verpflichtet, dies unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde oder dem Landesamt für Denkmalpflege anzuzeigen. Zur Anzeige verpflichtet sind auch 
der Eigentümer und der Besitzer des Grundstücks sowie der Unternehmer und der Leiter der Ar-
beiten, die zu dem Fund geführt haben. Die Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben, auf Grund eines Arbeitsver-
hältnisses teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer oder den Leiter der Arbeiten befreit.
2) Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach 
der Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegen-
stände vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

Immissionsschutz0.7

Standflächen und Lagerflächen für wassergefährdende Stoffe sind der Lagerverordnung ent-
sprechend zu gestalten und zu entwässern (keine Versickerung).

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN                                          (FORTSETZUNG)

Bebauung0.1
0.1.1 Einfriedungen

Art und Ausführung: Maschendrahtzaun aus verzinktem Maschendraht mit Stahlrohr oder T-Eisen-
säulen. Ein Abstand von mind. 0,15 m zur Geländeoberfläche ist einzuhalten 
(Durchlässigkeit für Kleinsäuger).

0.1.1.1

Höhe des Zauns:0.1.1.2
Sockel:

max. 2 m
unzulässig0.1.1.3

16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

landwirtschaftliche Nutzflächen im Umfeld

Biotop
7339-0211

amtlich kartierte Biotope (LfU, Stand November 1996),
nicht mehr vorhanden

Böschungen

1246 Flurstücksgrenzen und Flurnummern

Gehölzbestände im Umfeld

Höhenlinien des Geländes, Stand Juli 2007 
(Quelle: Geoportal BayernAtlas, Zugriff August 2022)

16.7 Grabenlauf, zeitweilig trockenfallend

NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN, HINWEISE

0.1.2
0.1.2.1

Art und Maß der baulichen Nutzung

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

TEXTLICHE HINWEISE                                                                 (FORTSETZUNG)

0.6.3

0.6.2

Grundwasser, Wasserwirtschaft
Werden wassergefährdende Stoffe gelagert, abgefüllt, umgeschlagen, hergestellt, behandelt oder
verwendet, so sind die jeweiligen Vorschriften entsprechend dem Stand der Technik zu beachten.

0.6
0.6.1

TEXTLICHE HINWEISE
Begrünte Dächer können bis zu 50 % ihrer Fläche als Grünfläche in Bezug auf die Niederschlags-
wasserbeseitigung gewertet werden.

Dachbegrünung

Freiflächengestaltungspläne

Externe Ausgleichsflächen und Artenschutzmaßnahmen

Mit der Eingabeplanung für die Baumaßnahme ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan ein-
zureichen.

0.3

0.4

0.5

     

0.2.2
0.2.2.1

Gehölzpflanzungen

Erhalt von Gehölzen
Die gemäß den Bestimmungen dieser Satzung herzustellende Bepflanzung ist zu pflegen, zu er-
halten und bei Verlust den vorgenannten Festsetzungen entsprechend nachzupflanzen. Sollten als 
zu erhalten festgesetzte Gehölze durch Schadorganismen, Witterungseinflüsse oder aus sonstigen 
Gründen verloren gehen, so ist der im Grünordnungsplan festgesetzte Zustand durch Ersatzpflanz-
ungen wieder herzustellen. 

Artenliste für Gehölzpflanzungen

0.2 Grünordnung
Private Grünflächen0.2.1

0.2.1.1

Regenwasser

Geländemodellierung

0.1.3.1
Anlagen zur Energiegewinnung und Energieeinsparung
Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans sind die nutzbaren Dachflächen der Hallen innerhalb der 
überbaubaren Grundstücksflächen zu mindestens 50 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der 
einfallenden solaren Strahlungsenergie auszustatten (Solarmindestfläche).

0.1.3

Sondergebiet nach § 11 BauNVO mit der Zweckbestimmung "Asphaltmischanlage"
   

zulässige Nutzungen:
Anlagen zur Herstellung von Asphalt (Dosiergeräte, Förderbänder, Trockentrommel, 
Mischturm, Paralleltrommel, Transportkübel, Entstaubungsanlage, Schornstein und Do-
seure), Lagerhalden für die Zuschlagstoffe, mobile Brechanlage, Eigenverbrauchstank-
stelle mit 10.000 Liter Lagermenge, Bitumentanks, Verladesilos, Zellstoffsilo, Füllersilos, 
Kohlenstaubsilo, Heizöltank mit 60.000 Liter, Fahrzeugwaage, Lager-, Fahr- und Be-
handlungsflächen sowie Steuerzentrale, Baustofflabor, Werkstatt und Sanitäranlagen.
   

Nummer 2.15 lt. 4. BImSchV (= Asphaltmischanlage):
Anlagen zur Herstellung oder zum Schmelzen von Mischungen aus Bitumen oder Teer 
mit Mineralstoffen, ausgenommen Anlagen, die Mischungen in Kaltbauweise herstellen, 
einschließlich Aufbereitungsanlagen für bituminöse Straßenbaustoffe u. Teersplittanlagen.
   

Nummer 8.11.2.4 lt. 4 BImSchV (= mobile Brechanlage):
Anlagen zur sonstigen Behandlung, ausgenommen Anlagen, die durch die Nummern 8.1 
bis 8.10 erfasst werden, mit einer Durchsatzkapazität von nicht gefährlichen Abfällen, so-
weit nicht durch die Nummer 8.11.2.3 erfasst, von 10 Tonnen oder mehr je Tag.
   

Nummer 8.12.2 lt. 4 BImSchV (= Lagerung, in Hallen und offene Lagerflächen):
Anlagen zur zeitweiligen Lagerung von Abfällen, auch soweit es sich um Schlämme han-
delt, ausgenommen die zeitweilige Lagerung bis zum Einsammeln auf dem Gelände der 
Entstehung der Abfälle und Anlagen, die durch Nummer 8.14 erfasst werden bei nicht 
gefährlichen Abfällen mit einer Gesamtlagerkapazität von 100 Tonnen oder mehr.

0.1.2.2 Die Fahr- und Behandlungsflächen sind so zu gestalten, dass sie jederzeit mit schweren Maschinen 
befahrbar sind. Geeignet sind Befestigungen in Straßenbauweise.

0.1.5

0.1.5.1 Sämtliches anfallendes Dach- und Oberflächenwasser ist zu sammeln. Gegebenenfalls überschüs-
siges Regenwasser ist auf den Grundstücken zu versickern (flächige Versickerung in Mulden, be-
wachsener Bodenfilter).

0.1.4
0.1.4.1

0.1.4.2

0.2.2.2

0.2.2.3

0.2.2.4

0.2.2.5

0.2.3

0.2.1.2

Es sind ausschließlich standortgerechte, heimische, autochthone Laubgehölze (mit Herkunftsnach-
weis) entsprechend der Artenliste für Gehölzpflanzungen unter Punkt 0.2.3 zu verwenden.
Am Ostrand sind entlang der Erschließung mindestens fünf Großbäume, H 4xv StU 20-25, in einem 
Abstand in der Reihe von 8 - 12 m zu pflanzen.

Sämtliche Maßnahmen zur Verwendung erneuerbarer Energien und Energieeinsparmaßnahmen 
sind wünschenswert. Beim Gebäudekonzept sind energetische Konzepte mit einzuplanen und im 
Rahmen der Immissionsschutzrechtlichen Genehmigung offenzulegen.

Gesammeltes Niederschlagswasser von Verkehrsflächen, auf denen betriebsbedingten Verun-
reinigungen nicht zu erwarten sind, ist flächenhaft über eine geeignete Oberbodenschicht zu
versickern. An eine Versickerungsanlage dürfen höchstens 1.000 m² befestigte Fläche geneh-
migungsfrei angeschlossen sein.

Aufstellungsbeschluss 
(§ 2 Abs. 1 BauGB)                                  23.11.2023

Bearbeitung:     06.04.2023, erg. 23.11.2023, Linke / Vogg

Zustimmung Vorentwurf 
Auslegungsbeschluss                               23.11.2023
frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung
(§ 3 Abs. 1 BauGB)             ..........2023 - ..........2024

frühzeitige Fachstellenbeteiligung
(§ 4 Abs. 1 BauGB)             ..........2023 - ..........2024

Prüfung, Abwägung der 
Bedenken und Anregungen
Billigungsbeschluss Entwurf                     ..........2024

öffentliche Auslegung
(§ 3 Abs. 2 BauGB)             ..........2024 - ..........2024

Fachstellenbeteiligung
(§ 4 Abs. 2 BauGB)             ..........2024 - ..........2024

Prüfung, Abwägung der 
Bedenken und Anregungen                      ..........2024

Satzungsbeschluss                                  ..........2024

Ergoldsbach, den ..........2024

Der Satzungsbeschluss zu dem Bebauungs- und Grün-
ordnungsplan wurde am ..........2024 gemäß § 10 Abs. 
3 HS 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebau-
ungs- und Grünordnungsplan mit Begründung wird seit 
diesem Tag zu den üblichen Dienststunden in der Ge-
meinde zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über 
dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Be-
bauungs- und Grünordnungsplan ist damit in Kraft ge-
treten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 S. 1 und 
2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB 
wurde in der Bekanntmachung hingewiesen. 

Ergoldsbach, den ..........2024

Präambel

Der Markt Ergoldsbach erlässt auf Grund § 2 Abs. 1, §§ 9 und 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBI. I S. 3634) zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28.07.2023
(BGBI. 2023 I Nr. 221), aufgrund der Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverord-
nung - BauNVO) i. d. F. vom 21.11.2017 (BGBI. I S. 3786), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 
(BGBI. 2023 I Nr. 176), sowie nach Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) und des Art. 23 der Gemeindeord-
nung für den Freistaat Bayern (GO) in den jeweils geltenden Fassungen, sowie Art. 4 Abs. 2 BayNatSchG und § 21 
BNatSchG nach Beschlussfassung durch den Marktgemeinderat vom ..................... den Bebauungs- und Grünord-
nungsplan Nr. 27 Sondergebiet "Asphaltmischanlage Kläham" Markt Ergoldsbach als Satzung.

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 BauGB)

private Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträucher und sonstigen Bepflan-
zungen - magere Grasfluren - Herstellen von Magerwiesen, autochthone Ansaat

13.1

13.2
Die Grünflächen nach Ziffern 13.1 sind regelmäßig zu mähen und von Gehölzen frei zu halten.

In den Grünflächen nach den Ziffer 13.2 ist eine Gehölzentwicklung im Zuge der natürlichen Sukzess-
ion gezielt zu fördern. Pflegemaßnahmen haben sich hier auf die Bekämpfung invasiver Arten, wie 
Kanadische Goldrute, Japanischer Staudenknöterich, Jakobs-Kreuzkraut und Indisches Springkraut, 
zu beschränken.

Pflanzgebot: Die gemäß Planzeichen 13.1 und 13.2 festgesetzte Ansaat und Bepflanzung ist inner-
halb von 12 Monaten nach Aufnahme der jeweiligen Gewerbenutzung herzustellen.

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (siehe Planzeichen 13.2): Als Mindestgröße 
sind verpflanzte Sträucher, mind. 3-5 Grundtriebe, 60/100 cm, und verpflanzte Heister, 200/250 cm, 
zu pflanzen. Die Gehölzpflanzungen sind mit mindestens 10% Heistern anzulegen. Der Pflanzab-
stand beträgt 1,50 m im Dreiecksverband, die Reihen gegeneinander versetzt. Auf mind. 50 % und 
max. 70 % der Fläche hat eine Bepflanzung mit Baum-Strauch-Hecken zu erfolgen. Die Bepflanzung
wird durch gehölzfreie Abschnitte unterbrochen. Diese sind in den Randbereichen anzulegen, in 
denen keine hohen Gebäudekörper angrenzen. In diesen Randbereichen sind naturnah ausgebildete 
Sickermulden bis zu einer Tiefe von 0,5 m zulässig. 

Im Rahmen der Machbarkeits-Untersuchung bzw. Immissionsschutz-Untersuchung zur geplanten 
Aufstellung des Bebauungsplanes „Sondergebiet Asphaltmischanlage Kläham“ der Marktgemeinde 
Ergoldsbach, Lärmschutz, Luftreinhaltung und Geruchsimmissionen, Auftrags-Nr. 3692461, TÜV 
SÜD Industrie Service GmbH, Westendstraße 199, 80686 München, 16.01.2023, wurde die grund-
sätzliche Möglichkeit der Ansiedlung bzw. der Realisierung einer Asphaltmischanlage am geplanten 
Standort untersucht. In diesem Zusammenhang sind aus fachtechnischer Sicht Aspekte des Lärm-
schutzes und der Luftreinhaltung einschließlich möglicher Geruchsimmissionen zu behandeln, im 
Einzelnen sind dies: 
-

-

-
-
   
Zusammengefasst wurden dabei folgende Ergebnisse erarbeitet:
-  
   
-

-

-

-

-

Dimensionierung von höchstzulässigen Geräuschemissionen in Form von Emissionskontingen-
ten LEK (immissionswirksame, flächenbezogene Schallleistungspegel - „IFSP“) für das Plange-
biet und der hiermit im Einwirkbereich (Ortsbebauung von Kläham) an den maßgeblichen Immis-
sionsortenkorrelierenden Geräuschimmissionen. 
Ermittlung der im Einwirkbereich zu erwartenden Geräuschimmissionen durch den möglichen 
Betriebeiner Asphaltmischanlage. 
Schadstoffeinwirkungen im Einwirkbereich in Kläham außerhalb des Plangebietes. 
Geruchseinwirkungen im Einwirkbereich in Kläham außerhalb des Plangebietes.

Der Betrieb einer Asphaltmischanlage erscheint am geplanten Standort aus schalltechnischer 
Sicht und auch aus Sicht der Luftreinhaltung grundsätzlich machbar und realisierbar. 
Verursacht durch die Geräuschimmissionen einer Asphaltmischanlage können an den maßgeb-
lichen Immissionsorten am Ortsrand von Kläham jeweils um 6 dB(A) unter den Immissionsricht-
werten der TA Lärm liegende Immissionsrichtwertanteile eingehalten werden, diese Pegel tragen
im Sinne des Textes der TA Lärm nicht relevant zum Gesamtpegel bei. 
Mit diesen Immissionsrichtwertanteilen korrelieren für das Plangebiet Emissionskontingente LEK
in Höhe von tagsüber 68 dB(A) und nachts 53 dB(A). 
Die Gesamtzusatzbelastung durch eine geplante Asphaltmischanlage mit Nebeneinrichtungen
unterschreitet an allen relevanten Immissionsorten den Irrelevanzwert gemäß Nr. 3.3 des An-
hangs 7 TA Luft von 2 % (0,02). 
Erhebliche Belästigungen im Sinne des § 3 Abs. 1 BImSchG durch Geruchsimmissionen sind 
durch eine geplante Asphaltmischanlage nicht zu erwarten. 
Detailbetrachtungen können im Rahmen der Gutachtenserstellung für das immissionsschutz-
rechtliche Genehmigungsverfahren angestellt werden. 

1.  Gebietsart (= Art der baulichen Nutzung nach BauNVO), siehe Ziffer 1.1 
2.  maximal zulässige Höhe der baulichen Anlagen, Betriebsanlagen 
     und Lagermieten, bezogen auf das geplante Gelände (siehe Ziffer 15.4)
3.  maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ)
4.  max. zulässige Emissionskontingente LEK [dB(A)/m²] Tag
5.  max. zulässige Emissionskontingente LEK [dB(A)/m²] Nacht

15.3

Höhenkote geplantes Gelände in müNN
Quelle: Geoportal BayernAtlas, Zugriff April 2022

15.4

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- und Grünord-
nungsplans 23.200 m²

Im Sondergebiet sind Anlagen zur Herstellung von Asphalt (Dosiergeräte, Förderbänder, Trockentrom-
mel, Mischturm, Paralleltrommel, Transportkübel, Entstaubungsanlage, Schornstein und Doseure), 
Lagerhalden für die Zuschlagstoffe, mobile Brechanlage, Eigenverbrauchstankstelle mit 10.000 Liter 
Lagermenge, Bitumentanks, Verladesilos, Zellstoffsilo, Füllersilos, Kohlenstaubsilo, Heizöltank mit 60.000
Liter, Fahrzeugwaage, Lager-, Fahr- und Behandlungsflächen sowie Steuerzentrale, Baustofflabor, 
Werkstatt und Sanitäranlagen zulässig. Zu den unter Ziffer 1.1 definierten Nutzungen nach Nummern 
der 4. BImSchV werden folgende Flächenanteile und Höhe der baulichen Anlagen zugelassen. Die 
Bezugshöhe ist die Höhenkote 434,0 müNN.
   

Nummer 2.15 lt. 4. BImSchV (= Asphaltmischanlage): Flächenanteil bis max. 25 % (in Prozent von 
Hundert) der zulässigen Grundfläche, Höhe der baulichen Anlagen bis 37,5 m. Die maximal zulässige 
Höhe darf ausnahmsweise durch notwendige Betriebsanlagen (z. B. Schornstein) auf maximal 0,1 % 
der Grundfläche mit einer maximalen Höhe bis 40 m überschritten werden.
    

Nummer 8.11.2.4 lt. 4 BImSchV (= mobile Brechanlage): Flächenanteil bis max. 0,5 % (in Prozent von 
Hundert) der zulässigen Grundfläche, einschließlich Siebanlagen, Höhe der Anlagen bis max. 4 m.
   

Nummer 8.12.2 lt. 4 BImSchV (= Lagerung, in Hallen und offene Lagerflächen): bauliche Anlagen zur 
zeitweiligen Lagerung, in Hallen mit einem Flächenanteil bis max. 20 % (in Prozent von Hundert) der 
zulässigen Grundfläche. Bei den baulichen Anlagen sind traufseitige Wandhöhen sind bis max. 8 m, 
Firsthöhen bis max. 12 m zulässig. Als Dachformen sind Flach- und Pultdächer zulässig. Die maximal 
zulässige Lagerkapazität beträgt 60.000 m³ außerhalb der Hallen und umfasst bis max. 60 % der zu-
lässigen Grundfläche. Lagermieten sind bis zu einer Höhe von max. 10 m zulässig.

private Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern (V 52)
Ausgleichsfläche nach § 1a BauGB

Die externen Ausgleichsflächen und -maßnahmen nach § 1a BauGB (Bedarf 34.808 WP) werden außer-
halb des Geltungsbereichs auf dem Grundstück Fl.Nr. ..., Gemarkung ..., nachgewiesen und zugeordnet.

2.
siehe Nutzungsschablone Punkt 15.1
Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

3.
3.1 Baugrenze

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 22 und 23 BauNVO)

6.
6.1 Straßenverkehrsfläche, öffentlich

6.2

6.3

Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

Erschließungsfläche, privat

Bereich für Ein- bzw. Ausfahrten 

.................................................................................... 
                        Ludwig Robold, Erster Bürgermeister
                                                          

.................................................................................... 
                        Ludwig Robold, Erster Bürgermeister
 

440
Geländeaufschüttungen sind so vorzunehmen, dass auf dem eigenen Gelände anfallendes verunrei-
nigtes Oberflächenwasser nicht auf unbefestigte Flächen oder auf die Straße bzw. den öffentlichen 
Feldweg gelangen. Notfalls sind entsprechende Entwässerungsvorrichtungen (z. B. Rinne, Mulde, 
Sickerleitung, etc.) einzubauen.
Im Bereich der privaten Grünflächen gemäß Planzeichen 13.2 sind Auffüllungen mit Oberboden von 
0,2 m bis 0,4 m zulässig. Im Bereich der privaten Grünflächen gemäß Planzeichen 13.1 sind Auffüll-
ungen mit Oberboden bis maximal 0,1 m zulässig, bevorzugt als Sand-Humus-Gemisch.

434

1
2
4

3
5

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern
   

Pflanzqualität: verpflanzter Heister, 200-250 cm
Acer campestre
Acer platanoides
Acer pseudoplatanus
Carpinus betulus
Malus sylvestris
Prunus avium

Feld-Ahorn
Spitz-Ahorn
Berg-Ahorn
Hainbuche
Holz-Apfel
Vogel-Kirsche

Prunus padus
Pyrus pyraster
Quercus robur
Salix alba
Tilia cordata
Ulmus carpinifolia

Trauben-Kirsche
Holz-Birne
Stiel-Eiche
Silber-Weide 
Winter-Linde 
Feld-Ulme

Rhamnus frangula
Rosa canina
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum opulus

Faulbaum
Hunds-Rose
Schwarzer Holunder
Hirsch-Holunder
Wasser-Schneeball

Corylus avellana
Euonymus europaeus
Lonicera xyloseum
Prunus padus
Prunus spinosa

Haselnuss
Pfaffenhütchen
Gemeine Heckenkirsche
Trauben-Kirsche
Schlehe

Pflanzqualität: verpflanzte Sträucher, mind. 3-5 Grundtriebe, 60/100 cm


